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GIOVANNETTI

Schreien verboten!
Antwort an X (Nr. 41, Seite 3)

Lieber X

Ja, im Genfer Paquis-Bad steht auf
einer Mauer groh geschrieben:
«Défense de crier».

Der erwachsene Genfer fühlt sich von
diesem Verbot nicht betroffen. Es fällt
ihm gar nicht ein, am Strand zu schreien.
Das tut er daheim in der Badewanne
und nennt es singen.

Nein, das Verbot besteht für die Kinder.

Wie soll denn der Badmeister einen
wirklichen Hilferuf aus dem Geschrei
von hundert Rangen heraushören, an
einem schulfreien Nachmittag?

Es wird natürlich gleichwohl
geschrien, und die Badmeister sind trotz
Verbot machtlos. Wer wollte der
munteren Sfadtjugend das Vergnügen
nehmen, sich einmal richtig auszutoben?
Dafür passen Mütter und Badmeister gut
auf, damit niemand ertrinkt.

Warum steht denn das Verbot
überhaupt noch da und regt den Reporter

vom «Sunday Dispatch» auf? Ja, sehen
Sie, lieber X, das ist ganz einfach:
Wenn doch einmal ein Unglück
geschähe und kein Verbot dagestanden
hätte, dann würde es im Volke der
Gerechten brodeln und zischeln: «Man
hätte es eben verbieten sollen, jawohl,
verbieten ...» Mit Gmf> Robi-

Rechenexempel

Mein Bub hat in der Zeitung
gelesen, dafj der 65. Bundesrat genau mit
65 Jahren Bundesrat wurde. Nun wendet

er sich mit der Frage an mich:
«Aber gäll, Vater, das will ned heihe,
daf) der hundertschti Bundesrot de
müeh hunderti si?» ,is
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